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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende vom Rat der Stadt Herten am 23.6.2014 mit der Mehrheit der gesetzlichen

Anzahl der Ratsmitglieder beschlossene Neufassung der Hauptsatzung der Städt Herten wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der,,Hauptsatzung der Stadt Herten" mit dem Ratsbe-

schluss übereinstimmt und nach S 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung verfah-
ren worden ist.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ih-
rer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den

Mangelergibt.

Herten,01.07.2014

b)

c)

d)

0
Dr. Uli Paetzel
Bürgermeister
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Der Bürgermeister

Hauptsatzung der Stadt Herten

vom 1,.7.20L4

I 1 Bezeichnung, Stadtgebiet, Stadtteile, Stadtbezirk

(1) Herten führt die Bezeichnung "Stadt' lt. Erlass des Oberpräsidenten der Provinz Westfa en vom
20.4.1936 (Amtsblatt der Preußischen Regierung zu Münster vom 2.5.1936, S. 85).

(2) Das Gebiet der ehemaligen Stadt Westerholt bildet einen Stadtteil mit der Bezeichnung "Herten-
westerholt.

(3) Der Stadtteil Herten Westerholt und der Gebietsteil der ehemaligen Gemeinde Polsum, der in die
Stadt Herten eingegiiedert wurde, bilden gemäß I 39 Abs. 1 GO NRW einen Stadtbezirk mit der Be-

zeichnung,,Herten Westerholt/Bertlich".

(4) Die Grenzen des Gebietes der Stadt Herten und des Stadtteils Herten-Westerholt sind in der beige
füEten topografischen Karte 1:70.000, die als An age 1 Bestandtei dieserSatzung ist, gekennzeich

net. Die Grenzen des Stadtbezirks Herten-Westerholt/Bertlich sind in der beigefügten topografi
schen Karte 1:70.000, die als Anlage 2 Bestandteil dieser Satzung ist, gekennzeichnet.

I2 wappen, Flagge, Siegel

(1) Die Stadt Herten führt ein Wappen. Das Wappen ist getejlt und unten gespalten. Es zeigt oben in

crün ein liegendes, näch rechls offenes achtendiges weißes Geweih, unten rechts in Weiß eine
fünfblättrige rote Rose. Fs ist unten links sechsfach schwärz-weiß geschacht.

(2) Die Stadt Herten führt eine Flagge als Banner. Es ist von Grün zu Weiß im Verhältnis 1:1 längsge'
streift und zeigt im weißen Bannerhaupt den Wappenschild der Stadt.

(3) Die Städt Herten führt ein Dienstsiegel. Es zeigt den Wappenschild der Stadt und führt im Siegel-

rund die Umschrift STADT HERTEN.

K HERTEN

D€r Rat der Stadt Herten hat in selner Sitzung am 23.6.2014 m t lvl€hrhelt der gesetz ichen Anzahl der Ralsmitglie
d€r aLrfgrund von 5 7 Abs.3 Satz 1in Verbindung mit E 41Abs. 1 Satz 2 Buchstab€ f der cemeindeordnung für das
Land Nordrhein-W€stfa en (GO NRW) in der Fass!ng der Bekanntmachuns vom 14.luli 1994 (GV. NW. S.666), in
der zurzeit gü tig€n Fassung, folgende Hauptsatzung für die Stadt Hert€n b€schlossen:

Veratf entlichunR im amrrb atr 12l2014
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S 3 Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder

(1) Die gewählte Vertretung der Stadt Herten fühft die Bezeichnung "Rat".

(2) Die Bezeichnung des einzelnen Ratsmitgliedes lautet "Ratsfrau/Ratsherr".

S 4 Aufgaben des Rates

Der Rat entscheidet

a) in allen Angelegenheiten, die kraft Gesetzes seiner ausschließlichen Entscheidungsbefugnis un
terliegen, u.a. insbesondere in den gemäß 5 41Abs. 1cO NRW nicht übertragbaren Angelegen
heiten,

b) in ällen übrigen Angelegenheiten, in welchen er sich dje Entscheidung vorbehalten oder von sei
nem Delegationsrecht keinen Gebrauch gema€ht hät.

55 Dringlichkeitsentscheidungen

(1) Dringlichkeitsentscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses oder des Bürgermeisters' rnit ei
nem Ratsmitglied bedürfel der Scl^rift'orn.

(21 lm Üo'iger wiro aül 5 60 GO NRW verwiesen.

5 6 Bildung von Ausschüssen

(1) Der Ret bildet die aufgrund der Vorschriften der Gerneindeordnung und anderen gesetzlichen Vor
schriften vorgeschriebenen Ausschüsse, u,a, den Hauptausschuss und den Finanzausschuss als ge-

meinsamen Ausschuss mit der Bezeichnung "Haupt- und Finanzausschuss', einen Rechnungsprü-
fungsausschuss und einen Betriebsausschuss ZBH. Dem Haupt und Finanzausschuss wird die Erledi
gung von Anregungen und Beschwerden irn Rahmen des 5 24 GO NRW übertragen.

{2) Darüber hinaus kann der Rat freiwillige Ausschüsse bilden.

(3) Die Anzahl der Mitglieder und die Zusammensetzung der Ausschüsse werden vom Rat durch Be,

sch uss festgeiegt, sofern dies nicht bereits in dieser Hauptsatzung geregelt ist. 5 58 Abs. 1 Sätze 11

und 12 G0 NRW sind zu beächten.

(4) Einzelheiten über die Aufgaben und Befugnisse der Ausschüsse regelt der Rat durch eine Ausschus-
sordnung.
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(5) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister jederzeit Auskunft über die Angele-
genheiten verlangen/ die zurn Aufgäbenbereich ihres Ausschusses gehörenj falls sie zum Zwecke der
Unterrichtung des jeweiligen Ausschusses weitere lnformationen benötigen, können sie fach
schriftlicher Mitteilung an den Bürgermeister Akteneinsicht nehmen.

5 7 Integrationsrat

(1) Der lntegraiionsrat besteht aus 10 durch Urwahlgewählte Mitglieder und 5 vom Rat der Stadt Her
ten bestellte Ratsmitglieder.

Die Mitglieder werden vom Rat zu einem Drittel nach dem für die Ausschüsse geltenden Verfahren
aus seiner Mitte bestellt und zu zwei Dritteln nach den Bestimmungen des 5 27 GO NRW für die
Dauer der Wahlzeit des Rates nach Listen oder als Einzelbewerber gewählt. Nach Ablauf der Wahl-
zeit üben die bisherigen Mitglieder und Ratsmitglieder im lntegrationsrat ihre Tätigkeit bis zunr Zu-
sämmentritt e'nes neugewählten lntegrationsrates weiter a us,

(2) Für die Mitglieder des lntegrationsrates werden Stellvertreter gewählt.

(3) Der lntegrationsrat wählt für die Dauer seiner Wahlzeit aus seiner lMitte einen Vorsitzenden und

seine Stellvertreter.

(4) Der lntegrationsrat kann sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde befessen. Auf Antrag des
lntegrationsrates jst eine Anregung oder Steilungnähme des lntegrationsrates dem Rat oder einem
Ausschuss vorzulegen. Der Vorsitzende des ntegrationsrates oder ein anderes vom lnt€grationsrat
benanntes Mitglied ist berechtigt, bei der Beratung dieser Angelegenheit an der Sitzung tei zuneh-
men; aufsein Ver angen ist ihm dazu das Wort zu erteilen,

Der lntegrationsrat soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss oder vom Bürgermeister vor
gelegt werden, Stellung nehmen.

(5) Der lntegrationsrat soll mindestens in einem dreijährigen Rhythmus über die Lage der ausländi-
schen Einwohner bzw. Einwohner mit Migrationshintergrund einen Bericht vor dem Rat der Stadt
abgeben.

(6) Die Geschäftsordnung des Rates der Stadt Herten und seiner Ausschüsse in der jeweils gültigen
Fessung gilt für den lntegrätionsrat entsprechend, soweit er keine eigene Geschäftsordnung be-
schließt-

5 8 Geschäftsordnung

Das Verfahren im Rat und in den Ausschüssen wird durch die Geschäftsordnung des Rates und der Aus-
schüsse der Stadt Herten gerege t.
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I 9 Unterrichtung der Einwohner

(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Ange egenheiten der Stadt zu unterrlchten.
Die UnterrichtunE hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und Weise der Unterrichtung
entscheidet der Rat im Einzelfal .

(2) Die Unterichtung erfolgt durch

a) Einwohnerversammlungen, die auf einzelne Bereiche

nen,
b) Herausgabe von lnformationsschriften,
c) Presseveröffentlichungen
d) Hom€page der Stadt Herten.

des Stadtgebjetes begrenzt werden kön-

Die einzelnen lnformationsmittel können sowohl einzeln, als auch nebeneinander angewandt wer-
den.

(3) Die Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn essich urn Planungen oderVorha
ben der Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung der Stadt unmittelbar und nachhältig beein-
flussen oder mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind. Die

Einwohnerversammlung kann auf Telle des Stadtgebietes beschränkt werden.

(4) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, bestimmt der Bürger
meister Zeitpunkt und Ort der Einwohnerversammlungen. Er lädt ein und leitet sie. Die Einledung
erfolgt mindestens eine Woche vor dem Termin durch MitteilunE im Lokaiteil der örtlichen Zeitun-
gen. ln der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass Gelegenheit zur Außerung und Erörterung be-
steht. ln Angelegenheiten, die allein oder überwiegend in die fachliche Zuständigkeit eines Aus-
schusses fallen, kann die Zuständigkeit für die Durchführung der Versammlung auf den Vorsitzen-
den des Ausschusses übertragen werden. Eine Eeschlussfassung findet nicht statt. Der Rat ist über
das Ergebnis der Einwohnelversarnmlung in seiner nächsten Sitzung zu informieren.

(5) Auf die Einwohnerversammlung kann verzichtet werden, wenn eine Unterrichtung der Einwohner
durch lnformalionsschriften oder Presseveröffentlichungen ausreichend erfolgen kann. Der Bür,
germeister führt die Unterrichtung im Auftrag des Rates durch. ln den lnformationsschriften und
Presseveröffentlichungen ist darauf hinzuweisen, dass die Einwohner Gelegenheit haben, sich in-
nerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen mit Anregungen und Bedenken zu den Vorstellungen der
Stadt schriftlich zu äußern-

S 10 Anregungen und Beschwerden

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schrift ich mit Anregungen oder
Beschwerden in Angelegenheiten der Stadt Herten an den Rat zu wenden.

(2) Anregungen und Beschwerden werden den l\y'itgliedern des Rates zur Kenntnlsnahme zugeieitet.



(3) Die Eingaben von Bürgern sollen fünf Seiten tJmfang nicht überschreiten. Bei umfangreicheren
Schreiben kann dern Antragsteller aufgegeben werden, Anregungen und Beschwerden in der für ei-
ne ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahleinzureichen. Die Beratung kann in diesen Fä!
len bis zum Eingang der Unter agen ausgesetzt werden.

(4) Der Bürgermeister verweist eingegangene Anregungen und Beschwerden an die FachaLrsschüsse

und die Verwaltung zur Beratung und VorbereitunE eine r Entscheidung.

(5) Der Bürgermeister bestätigt den Eingang der Anregungen und Beschwerden und teilt dabei mit,
welcher Fachausschuss die Argelegenheit beraten wird. Gleichzeitig wird dem Bürger mitgeteilt,
dass er im Fachäusschuss zu seinem Anliegen gehört werden kann,

(6) lm Fachausschuss träEt die Verwaltung zu den Bürgeranliegen vor. Dem Antragsteller wird durch
den Ausschuss ermöglicht, sein Anliegen kurz mündlich zu erläutern. Gleichläutende Eingaben dür-
fen nur einmäl begründet werden,

(7) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet gem. 5 24 Abs. 1 Satz 3 G0 NRW über die Anregungen

und Beschwerden in seiner äuf die Sitzung des zuständigen Fachausschusses folgenden Sitzung.

(8) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die Gegenstand einer Anregung oder
Beschwerde ist, an sich zu ziehen (5 41Abs. 2 und 3 GO NRW), bleibt unberühft.

(9) Bei anstehenden Sachentscheidungen des Rates oder entscheidungsbefugter Ausschüsse werden
darauf Bezug nehmende Anliegen von Bürgern einbezogen, wenn sie spätestens am 6. Tag vor dem
Sitzungstag beim Bürgermeister eingegangen sind. Bei einer Verfristung erfolgt in der nächsten 5it
zungsfolge die formelle Erledigung der Anregung durch den Haupt- und Finanzausschuss unter Hin

weis auf die vorangegangene Sachentscheidung.

(10)Bürgeranliegen, die sich nicht gem. 5 24 GO NRW an den Rat, sondern an den Bürgermeister wen

den, kbnnen für den Fall der Ablehnung nicht vorsorglich vom Antragsteller a s Anregungen und Be

schwerden nach 0 24 GO NRW deklariert und weiterverfolgt werden.

(11)Ohne sachliche Prüfung sollen Anregungen und Beschwerden zurückgewiesen werden, wenn
a) die Eingabe unlesedich ist oder die Behandlung mangels eines Sinnzusammenhanges unmög ich

ist,

b) die Stadt Herten oder eines ihrer Organe sachlich oder örtlich unzuständig ist; diese Anregungen
und Beschwerden werden vom Bürgermeister der zuständigen Stelle zugeleitet,

c) die BehandlunE einen Ein8riff in ein schwebendes Gerichtsverfahren oder die Nachprüfung einer
gerichtlichen Entscheidung bedeuten würde,

d) sie sich gegen Verwaltungshändlungen richten, gegen die Rechtsrnittel oder Rechtsbehelfe ein'
gelegl werden können,

e) sie gegenüber bereits geprüften Anregungen und Beschwerden keinen neuen Sachvortrag ent
halten,

f) die Eincabe weder Anregung noch Beschwerde zum lnhalt hat (2.8. Fragen, Erklärungen, Stel-

lungnahmen etc.),
g) der lnhalt der Eingabe einen Straftatbestand erfüllt.

-5-



S 11 Bezirksausschuss

Der Rät bildet für den Stadtbezirk Herten Westerholt/Bertlich einen Bezirksausschuss. Dem Bezirksaus-

schuss gehören 8 Rätsmitglieder und 10 sachkundi8e Bürger än.

-8-

(12) Der Antragsteller wird vorn Bürgermeister über die Fntscheidung zu sejnen Anregungen und Be,
schwerden unterrichtet.

5 12 Bezirksverwaltungsstelle

lrn Stadtbezirk Herten-Westerholt/Bertlich wird eine Bezirksverwaltungsstelle zur Erledigung bestimm-
ler ortsnaher Verwaltungsgeschäfte der laufenden Verwaltung nach Maßgabe einer Dienstanweisung
eingerichtet.

S 13 Rechtsstellung, Aufgaben und Stellvertretung des Bürgermeisters

(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates a s auf den Bürgermeister übedra-
gen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften
oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. Nähere Einzelheiten sind in der Ausschussord
nung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Herten festgelegt.

(2) lm Übrigen hat der Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermessen darüberzu entscheiden, welche
Angelegenheiten als Geschäfte der laufenden Verwaitung anzusehen sind.

(3) Als solche Geschäfte der la!fenden Verwaltung gelten unter andereml

a) Erlass und unbefristete Niederschlagungen bis zu einer Höhe von 50.000 Euro
b) stundung und befristete Niederschlagungen von Geldforderungen,
c) Abschluss gerichtlicher und außergerichtlicher Vergleiche ge8enüber der ursprünglichen Forde

rung bis zu 50.000 Euro,

d) Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Ausübung des Vorkaufsrechtes an Grundstü-
cken, soweit der Wert im Einze fall 50.000 Euro nicht übersteigt,

e) BestellunE, Aufhebung und Übertragung von Erbbaurechten und Ausübung des Vorkaufsrechtes
an Erbbaurechten bis zu einem Wert von 50.000 Euro auf der crundlage des Wertes der mit dem
Erbbaurecht belasteten mmobilie zLrm Zeitpunkt des Rechtsgeschäftes ohne Bewertung des
Erbbaurechtes,

f) Verfügung von Gemeindevermögen und Belastung von Grundstücken, soweit der Wert irn Finzel-
fa1150.000 Euro nicht übersteigt,

g) Aufnahme und lJmschuldung von Krediten zur Liquiditätsslcherung im Rahmen des durch die je-
weilige Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages, Aufnahme und Umschuldung von lnvesti-
tionskrediten im Rahmen des durch die jeweilige Haushaltssatzung festgele8ten cesamtbetrages
sowie Abschluss von, in Konnexität zu den Grundgeschäften stehenden, Zinssicherun8sinstru-
menten (Derivate).

-6-
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(4) Der Rat wählt aus seiner Mitte ohne Aussprache zwei ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeis-
ters. Sie vertreten den Bürgermeister beider Leitung der Ratssitzungen und beider Repräsentation.

914 Beigeordnete

(1) Die Zahl der Beigeordneten der Stadt Herten wird auf zwei festgesetzt. Einer der Beigeordnet-"n
wird durch Beschluss des Rates zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters bestellt- Er führt die
Amtsbezeichnung,,Erster Beigeordneter". Der für das Finanzwesen bestellte Beigeordnete führt die
Bezeichnung,,Stadtkämmerer".

(2) Die Beigeordneten der Stadt werden vom Rat gewählt. Sie können vom Rat abberufen werden.

(3) Die für die Beigeordneten auszustellenden LJrkunden und Verträge sowie die sonstigen schriftlichen
Erklärungen zur Regelung ihrer Rechtsverhältnisse werden vom Bür8ermeister oder seinern Vertre-
ter und einem weiteren Ratsmitglied ufterzeichnet.

5 15 Gleichstellung von Frau und Mann

(1) Der Bürgermeister bestel t eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte.

(2) Der Bürgermeister bestellt eine Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten für den Aufgaben-
bereich der 55 17, 18, 19 Abs. 1 Landesg eichste lungsgesetz NRW (LGG).

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt beiallen Vorhaben und Maßnahrnen der Städt Herten mit, die
die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtjgung von Frau und
Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtlgten Steliung in der Gesellschaft häben. Dies sind
insbesonderesoziale, or8anisatorische und personelle Maßnahmen,

(4) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maßnahmen gemäß

Absatz 3 so rechtzeitig und umfassend, dass ihre Bedenken, Vorschläge und Anregungen bei der
IltscheidLrg bericksicl'tigt werden körrer.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt nach Maßgabe des LGG beialen Maßnahmen mit.

5 16 Genehmigung von Rechtsgeschäften

(1) Verträge, die die Stadt Herten mit den Rats-, Ausschussmitgliedern sowie dem Bürgermeister und

den leitenden Dienstkräften der Stadt Herten abschließt, bedürfen der Genehmigung durch den

Rat. Dies gilt nlcht für

a) Verträge a ufgru nd festst€henderTarife,
b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss oder der Rat auf der Grundlage einer von der Stadt

Herten vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat,

c) Ange egenheiten, die Geschäfte der laufenden Verwaltung darstellen.

-7 -
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(2) Leitende Dienstkräfte der verwaltung sind der Bürgermeister, die übrigen Mitglieder des verwar-
tungsvorstands nach Gemeindeordnung Nordrhejn-Westfalen und die gernäß S 68 Abs.3 Satz 1GO
NRW mit der auftragswelsen Erledigung bestimmter Angelegenheiten betrauten Bedienstete.

S 17 Haushaltsre.htliche Festlegungen

(1) Ein Jahresfehlbetrag ist erheblich i.S.d. S 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW, wenn er 5.000.000 Euro über_
steigt.

(2) Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich i.5.d. 5 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW. wenn sie
1.000.000 Euro übersteigen.

(3) lnvestitionen unterhaibvor 5OO.OOO,OO € sind geringfügi8 i.S.d. S 81Abs.3 Nr. lGONRW.Diesgitt
auch für Sammelbeschaffungen gieichartiger oder zusammenhängender Vermögensgegenstände.

(4) Über und eußerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun8en ab 50.OOO Euro gelten als erhebljch
i.S.d. 5 83 Abs. 2 GO NRW.

(5) Baumaßnahmen, EinzeJbeschaffungen oder Sammelbeschaffungen gleichartiger oder zusammen_
gehöriger Gegenstände ab 50.000 Euro sind im Teilfinanzplan als Einzelmaßnahmen gem. O 4 Abs. 4
Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) auszuwersen.

(6) Die Wertgrenze gem. 5 10 Abs. 1 GemHVO NRW wird auf 2O.OO0 Euro festgelegt.

518 Vergaben

(1) Grundlage für das verfahren bei dervergabevon Aufträgen sind die einschrägigen Rechrsvorschrif,
ten zum Vergabewesen in derjeweils gültigen Fassung.

(2) Näheres regelt der Bürgermeister intern durch eine Dienstanweisung.

(3) Einzelheiten über die Befugnisse der Ausschüsse und des Rates zur Vorbereitung von Vergaben
werden durch die Ausschussordnung geregelt.

I 19 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrkosten

(1) Rätsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatlichen pauschalbetrages
nach lMaßgabe der Entschädigungsverordnung Nordrhein Westfalen (Entschvo)_

(2) Neben der Entschädigung nach Absatz 1 wird für folgenden personenkreis eine zusätzliche monatli
che, pauschale Aufwandsentschädigung näch Maßgabe der Entschvo gezahlt. Sie beträgt für:
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(3)

(4)

a) Den ersten Stellvertreter des Bürgermeisters
und die Fräktionsvorsitzenden (Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern) den 3fachen,

b) die weiteren Stellvertreter des Bürgerrneisters den 1,sfachen,
c) die Fraktionsvorsitzenden (Fraktionen mit 10 oder

weniger lvlitgliedern) den 2fachen,
d) die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden

(nach Maßgabe des 5 45 GO NRW)den lfachen
Satz des Betrages der Auf\ /andsentschädiEung gemäß Absatz 1.

Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner sowie beratende Mitglieder, die nicht Rätsrnitglie-
der sind, erhälten für die Tei nahme an Sitzungen der Ausschüsse, Unterausschüsse, Beiräte und
Fraktionen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der Entschädigun8sverordnung. Stellvertretende Aus-
schussmitglieder, die n;cht Ratsmitglieder sind, erhalten unabhängig vom Eintritt des Vertretungs-
falls ebenfalls für die Teilnahme an Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld.

Fräktionssitzungen sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion. Finden an einem Tag eine Aus-

schusssitzung und eine TeilfraktionssitzunE statt, wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt. Wird eine Sit-
zungsdauer von insgesamt 6 Stunden überschritten, wird ein weiteres Sitzungsgeld gezahlt.

(6) Anträge auf Erstattung müssen spätestens bis 2um 31.12. eines laufenden Jahres bei der Stadt Her-
ten eingereicht werden,

Die Anzahl der Fraktjonssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 20 Sitzungen im
Jahr beschränkt.

(5) Die Fahrkostenerstattung erfolgt nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

5 20 Verdienstausfall

(1) Rats- und Ausschussmitg ieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstäusfalls, der ihnen durch die
Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. Der Anspruch be-
steht auch für maxjmäl acht Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme an kommunalpoliti-
schen Bildungsveranstaltungen, die der Mandatsausübung förderlich sind'. Der Verdienstausfall
wird für jede Stunde der versäurnten Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte angefangene Stunde
nach Stundenbruchteilen zu berechnen ist. Der Ersatz des entgangenen Verdienstes erfolgt gegen

Nachweis.

(2) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz in Höhe von 7 Euro, soweit sie

im Einzelfall Nachteile erlitten haben. Der einheitliche Höchstbetrag, der bei der Erstattung des

stündlichen Verdlenstausfalls in keinem Fa I überschritten werden darf, wird auf 20 Euro festge-
5etzt,

'Dies slnd z.B. Fortbildungsveransta tungen der Gemeinden, der kornmunalen Spitzerverbände, der kommuna po

litlschen vereinigungen der Parte en oder anerkannten Einrichtungen fach den Bestimmungen des welterbi-
dungsgesetzes.

9-



-,,\a-

(3) Unselbstständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigenden Verdienstausfäll
gegen entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorla8e einer Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt.
Der bestehende Anspruch auf Ersatz von Verdienstausfallentschädigung kann gleichfalls an den Ar-
beitgeber abgetreten werden, sodass bei Lohnfortzahlung die Brutiolohnsumme zu?üglich des Ar
beitgeberanteils zur Sozialversicherung erstattet wird.

(4) Selbstständige können eine bis zum Höchstbetrag besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde
erhalten, sofern sie einen durch die mandatsbedingte Abwesenheit den Regelsatz übersteigenden
tatsächlich entstandenen Verdienstausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch
Nachweis oder durch eine schrift iche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtig
keit der gemachten Angaben versichert wird. lrn Zweifelsfall kann die Stadt Herten weitere Unterla
gen zum Nächweis einfordern.

(5) Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen, von denen mindestens eine ein Kind

unter vierzehn Jahren oder eine anerkannt pflegebedürftige Person näch SGB Xl ist, oder einen
Haushalt mit mindestens drei Personen führen und nicht oder weniger als zwanzig Stunden je Wo-
che erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der zwingend notwendigen mandatsbedingten Abwe-
senheit vorn Haushait den Regelstundensatz. Auf Antrag und Nachweis werden statt d€s Regelstun-
desätzes die notwendigen, tätsächlich entstandenen Kosten für eine Vertretung im Haushalt er
setzt.

(6) EntgeJtliche KjnderbetreuLrngskosten, die außerhalb der Arbeitszeit aufgrund der mandatsbeding-
ten Abwesenheit vom Haushalt notwendig werden, werden auf Antrag in Höhe der nachgewiese-
nen Kosten erstattet. Kinderbetreuungskosten werden nicht erstattet für Kinder, die das 14. Le-

bensjahr vollendet haben, es sei denn, besondere Umstände des Einzelfalles werden glaubhaft
nachgewiesen,

(7) Die entschädigungsfähige Arbeitszeit endet in der Regel spätestens um 19.00 Uhr, die der Haus-
haltsführenden nach S 20 Abs. 5 spätestens um 22.00 Uhr. Gleichzeitig wird ein Höchststundensatz
von 8 Srurden o o Werktdg festgeset/t.

5 21 Teilnahme an Sitzungen

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach GO NRW (Bürgermeister und Beigeordnete) nehmen
an den Sitzun8en des Rates und des Haupt- und Finanzäusschusses teil. Sie sind darüber hinaus be
rechtigt und auf Verlangen eines Ausschusses verpflichtet, an dessen Sitzungen tei zunehmen. Die

Leitungen der Fachbereiche und Organisationseinheiten nehmen an den Silzungen ihres Fachaus-

schusses und des Rechnungsprüfungsaussch!ssesteil.

(2) Über die VerpfJichtung von weiteren Mitarbeitern zur Teilnahme an den Sitzungen des Rates und

des Haupt- und Finanzausschusses entscheidet der Bürgermeister.

Die Teilnahme von weiteren Milarbeitern an Fachausschusssitzungen regeln die Leitungen der
Fachbereiche im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachausschussvorsitzenden.

10
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5 22 öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Herten, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind,
werden im "Amtsblatt der Stadt Herten" vollzogen. Dies gilt auch, wenn orlsübliche Bekanntma-

chung vorgeschrieben ist.

(2) Sind öffentliche Bekanntmachungen ;nfolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereig-

nisse nicht möglich, so werden diese Bekanntmachungen allgemein durch Aushan8 an einer Be

kanntmachungstafei am Eingang des Rathauses der Stadt Herten, Kurt-Schumacher Straße 2, 45699
Herten, öffentlich bekannt gemacht.

S 23 ln-Kraft-Treten

Diese Hauptsatzung der Stadt Herten tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitie tritt die bisherige Hauplsatzung der Stadt Heften in der zurzeit gültieen Fassung außer Kraft.

11-



-,^q-

:!,

l:L

Anlage I zu S 1 Abs.4 der Hauptsatzung der Stadt Herten

Herten
Abgrenzung des Stadtteiles
Herten - Westerholt Maßstab 1 : 70.000
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Anlage 2 zu S 'l Abs.4 der Hauptsatzung der Stadt Herten

Abgrenzung der Stadtteile
Herten - Westerholt / Bertlich

Herten



-,^ö -

FB 3.60 - Bürterbüro
Bärbel ostfeld

Tel.i 3374
Faxi 3618
b.ostfeld@herten.de

Datum:08.07.2014

ffi NFr;iründ

öffentliche Bekanntmachung der Fundsachenversteiterung

Am sonntag, 10. August 2014 findet auf der Bühne vor dem Besucherzentrum Hoheward,

Werner-Heisenberg-straße {Ewaldgelände), in der zeit von 11- 13 Uhr, die Versteigerung
städtischer Fundsachen im Rahmen des,,RadSpaßTages"statt.

Versteigert werden u.a. Fahrräder, Handys, Schmuck, und vieles mehr.

Eigentumsansprüche können bis zum 01.08.2014 im Bürgerbüro der stadt Herten, Rathaus,

Kurt-Schumacher-Straße 2, zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten angemeldet
werden.

l\,4ontag u. Dienstag : 08.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag : 08.00 - 17.30 Uhr

Freitag : 08.00 - 12.30 Uhr

Auskunft erteilt das Bürgerbüro der Stadt Herten, Tel. 303-500

Herten, 08.07.2014

Bürgerbüro der Stadt Heden


